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E I N L A D U N G

zur 1. Gemeindeversammlung

Mittwoch, 4. Februar 2026, 20.00 Uhr

Schulhaus Champsegl

Stimedas votantas, stimos votants 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger 

Gerne laden wir Sie zur ersten Gemeindeversammlung in diesem Jahr ein. Hauptthema ist die Si-
cherstellung der Gesundheitsversorgung im Oberengadin. 

Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. Dezember 2025

2. Gesundheitsversorgung Oberengadin 

• Gesetz zur Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt „Sanadura“

• Leistungsvereinbarung „Spital“

• Leistungsvereinbarung „Alterszentren“

• Leistungsvereinbarung „Spitex“

3. Leistungsvereinbarung Frühe Förderung Oberengadin 

4. Infos zum Budget 2026

5. Varia

Im Anschluss freuen wir uns auf den Austausch bei einem Apéro.

Sils Maria, 15. Januar 2026 Für den Gemeindevorstand

Barbara Aeschbacher
Gemeindepräsidentin

Beilage: Botschaft
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Botschaft des Gemeindevorstandes Sils i.E./Segl zur

Gemeindeversammlung vom 4. Februar 2026

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. Dezember 2025 

Das Protokoll ist auf der Website der Gemeinde zu finden oder kann auf der Gemeindekanzlei 
eingesehen werden. Gemäss Art. 11 Abs. 3 Gemeindegesetz des Kantons Graubünden sind Ein-
sprachen innert der Auflagefrist von 30 Tagen einzureichen. Das Protokoll der Gemeindever-
sammlung vom 22. Dezember 2025 wurde am 2. Januar 2026 öffentlich aufgelegt. 

Gegen das Protokoll sind bis zum Versand der Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 4. Fe-
bruar 2026 keine Einsprachen eingegangen. 

2. Gesundheitsversorgung Oberengadin

Die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin (Sils i.E./Segl, Silvaplana, St. Mo-
ritz, Pontresina, Celerina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz und S-chanf) sind 
gemäss Krankenpflegegesetz verpflichtet, die Gesundheitsversorgung im Oberengadin sicherzu-
stellen.

Seit 2018 übernimmt diese Aufgabe die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO). Sie 
betreibt das Spital Oberengadin, die Alterszentren «Du Lac» und «Promulins» sowie die Spitex. 
Dazu kommen Beratungsstellen und – gemeinsam mit der Klinik Gut AG – der Rettungsdienst 
(REO).

Die SGO befindet sich derzeit in Nachlassstundung, weil die Finanzierung nicht mehr gesichert ist. 
Nach heutigem Stand reicht die Liquidität nur noch bis Ende des ersten Quartals 2026. Ohne Lö-
sung müsste die SGO die Betriebstätigkeit endgültig einstellen und alle Betriebe liquidieren.

Nachdem bereits zwei Abstimmungsvorlagen abgelehnt wurden (Projekt Albula im April 2025 und 
die Zwischenfinanzierung im November 2025), haben die zuständigen Organe eine neue Organi-
sation für die Gesundheitsversorgung in der Region erarbeitet. Diese soll die Gesundheitsversor-
gung neu ordnen, die Akutversorgung sicherstellen und zweckmässig organisiert sein. 

Mit den zur Abstimmung gelangenden Vorlagen entscheiden Sie darüber, ob weiterhin eine Akut-
versorgung sowie weitere Angebote (Alterszentren, Spitex und Beratungsstellen) erhalten blei-
ben.

Dazu unterbreitet Ihnen der Gemeindevorstand die vorliegende Botschaft.
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In Kürze

Die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin (GVROE-Gemeinden) sind 
gemäss Krankenpflegegesetz verpflichtet, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Diese Auf-
gabe übernimmt seit 2018 die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) mit dem Spi-
tal Oberengadin, den Alterszentren «Du Lac» und «Promulins», der Spitex, der Beratungsstelle 
Alter + Gesundheit sowie dem Rettungsdienst (REO). Seit dem 3. Dezember 2025 ist die SGO in 
Nachlassstundung. Voraussichtlich reicht die Liquidität nur noch bis Ende des ersten Quartals 
2026, danach müsste die SGO ihre Betriebstätigkeit endgültig einstellen und alle Betriebe liqui-
dieren. Damit die Gesundheitsversorgung gewährleistet bleibt, sieht der Sanierungsplan vor, 
eine neue öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» durch ein Gesetz zu gründen (Abstimmungs-
vorlage 1). Zusätzlich liegen drei Leistungsvereinbarungen zur Abstimmung vor: für den Spitalbe-
trieb (Vorlage 2), die Alterszentren (Vorlage 3) und die Spitex (Vorlage 4). Damit der Sanierungs-
plan vollständig umgesetzt werden kann, ist die Annahme aller vier Vorlagen notwendig. 

Die Rettungsorganisation soll per 1. Januar 2026 von der Klinik Gut AG rückwirkend übernom-
men werden. 

Abstimmungsvorlage 1: Gesetz zur Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» 
Den GVROE-Gemeinden wird ein Gesetz zur Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sana-
dura» vorgelegt. Diese Anstalt bezweckt die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Obe-
rengadin. Dafür erbringt sie die notwendigen Leistungen «Spital», «Alterszentren», «Spitex» und 
die «Beratungsstelle Alter + Gesundheit» selbst oder kauft sie ein. 

Die Anstalt kommt zustande, wenn mindestens sieben der elf GVROE-Gemeinden zustimmen 
und diese Gemeinden zusammen mindestens die Hälfte der Stimmbevölkerung in der GVROE 
vertreten (gemäss kantonalem Gemeindegesetz): 

Für den Start braucht die Anstalt eine einmalige Startfinanzierung1 (Dotationskapital) von 
2.5 Mio. Franken sowie einen Betriebsbeitrag2 von 500'000 Franken. Das Dotationskapital sowie 
den Betriebsbeitrag tragen die GVROE-Gemeinden gemäss dem jeweils gültigen Regionenschlüs-
sel der Region Maloja (ohne die Gemeinde Bregaglia). Der Anteil der Gemeinde Sils (3.61%) be-
trägt 108’300 Franken (90'250 Franken Dotationskapital, 18'050 Franken Betriebsbeitrag). 

Sobald die Anstalt gegründet ist, werden Geschäfte, die eine Zustimmung der Trägergemeinden 
benötigen, per Urnenabstimmung (doppeltes Mehr, keine Einstimmigkeit mehr erforderlich) in 
den Trägergemeinden beschlossen. Gemeinden, die das Gesetz abgelehnt haben und damit 
keine Trägergemeinden sind, haben dabei kein Mitspracherecht.  

1 Das Dotationskapital beinhaltet den Kauf von Sachanlagen, Utensilien und Warenvorräte der SGO von CHF 1.2 
Mio.für die Alterszentren, den Kauf von Sachanlagen (Fahrzeuge) von CHF 0.2 Mio. für die Spitex, sowie eine 
Reserve von CHF 1.1 Mio.

2 Jährliche Betriebskosten

Zustimmung von min-
destens 7 der 11 

GVROE-Gemeinden.

Die zustimmenden Gemeinden müssen mindes-
tens die Hälfte der Stimmbevölkerung 

der GVROE-Gemeinden repräsentieren.
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Hauptaufgaben der «Sanadura»: 

Folgen bei Ablehnung des Gesetzes 

Kommt das Gesetz zur öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» nicht zustande, gibt es keine 
Folgeorganisation für die Betriebe der SGO. In diesem Fall werden alle Betriebe der SGO (Spital, 
Alterszentren, Spitex) endgültig geschlossen und liquidiert. Ob und wie die Gemeinden Alters-
zentren und Spitex organisieren würden, ist unklar. Weder die Gemeinden noch der Kanton ha-
ben dafür eine gesetzliche Grundlage. Damit wäre die Gesundheitsversorgung im Oberengadin 
nicht mehr gewährleistet.

Abstimmungsvorlage 2: Leistungsvereinbarung «Spital» 

Zur Abstimmung steht eine Leistungsvereinbarung zwischen den Trägergemeinden und der neu 
zu gründenden Anstalt «Sanadura». Diese Vereinbarung ermöglicht, dass «Sanadura» mit der 
KSGR-Gruppe3 einen Dienstleistungsvertrag für Spitalleistungen (Akutversorgung) abschliessen 
kann. Die vorliegende Leistungsvereinbarung stellt die Akutversorgung sicher. Sie regelt die me-
dizinische Versorgung in der Region und ermöglicht die Zusammenarbeit mit der KSGR-Gruppe. 
Dadurch sollen Synergien genutzt, Doppelspurigkeit vermieden und Kosten gesenkt werden. Die 
Offerte der KSGR-Gruppe gilt vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026. Sie umfasst weiterhin 
die Sicherstellung einer breiten Notfallversorgung, eine IMC (Intensivüberwachungspflege) mit 
Überwachungsbetten und der Betreuungsmöglichkeit von schwer erkrankten oder schwer ver-
letzten Patienten, die Geburtshilfe, ambulante spezialärztliche Angebote (z.B. Sprechstunden 
Angiologie, Pneumologie, Onkologie) sowie eine Grundversorgung für notfallmässige und plan-
bare Behandlungen.

Diese Leistungen erbringt die KSGR-Gruppe in der Zeit vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 
zu einem Preis von maximal 6.5 Mio. Franken. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit handelt es 
sich um eine grobe Offerte, weshalb die die KSGR-Gruppe nach den effektiven Kosten abrech-
net. Der genannte Betrag von 6.5 Mio. Franken ist deshalb als Kostendach zu verstehen. Hinzu 
kommen 3.5 Mio. Franken in Form eines Darlehens für die Bereitstellung der Liquidität. Der An-
teil der Gemeinde Sils beträgt 234'650 Franken Betriebsbeitrag und 126'350 Franken Darlehen. 

3 Vertragspartnerin ist eine noch zu bestimmende Gesellschaft, die zur Stiftung Kantonsspital Graubünden gehört.

Einkauf von Spital-
dienstleistungen und 

Rettung

Betrieb oder Einkauf 
von Leistungen Alters-

zentrum

Betrieb oder Einkauf 
von Leistungen

Spitex

Betrieb oder Einkauf 
von Leistungen Bera-

tungsstelle 
Alter + Gesundheit

Künftig mögliche Erwei-
terung der Aufgaben, 
möglicher Erwerb von 

Immobilien
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Im Herbst 2026 wird eine mehrjährige Leistungsvereinbarung für die Spitalleistungen ab dem 
1. Januar 2027 zur Abstimmung vorgelegt. 

Die Gemeinden schliessen die Leistungsvereinbarung mit «Sanadura» ab. «Sanadura» schliesst 
danach den Dienstleistungsvertrag mit der KSGR-Gruppe ab. Kostenüberschreitungen über dem 
Kostendach von 6.5 Mio. Franken trägt ausschliesslich die KSGR-Gruppe.  

Abstimmungsvorlage 3: Leistungsvereinbarung «Alterszentren» und 

Abstimmungsvorlage 4: «Spitex» 

Die SGO betreibt heute die Alterszentren «Du Lac» in St. Moritz und «Promulins» in Samedan 
sowie die Spitex. Auch diese Bereiche sind von der finanziellen Situation der SGO betroffen. 

Für die Alterszentren besteht eine Leistungsvereinbarung mit den GVROE-Gemeinden bis Ende 
2027. Sie sieht jährlich 3 Mio. Franken zur Deckung des Defizits vor. Dieser Beitrag reicht jedoch 
nicht aus. Gründe sind unter anderem eine zu tiefe Auslastung, Fachkräftemangel und hohe Kos-
ten für temporäres Personal. Auch die Spitex schreibt trotz bestehender Leistungsvereinbarung 
ein Defizit. Der für 2026 prognostizierte Verlust beträgt 550’000 Franken. Bisher wurden Ver-
luste über die Leistungsvereinbarung von 100'000 Franken und darüber hinaus über das Eigen-
kapital gedeckt. Aufgrund der laufenden Nachlassstundung ist das ab 2026 nicht mehr möglich. 
Mit den neuen Leistungsvereinbarungen sollen die Defizitgarantien zusätzlich erhöht werden. So 
kann die neu zu gründende Anstalt «Sanadura» den Betrieb der Alterszentren (zusätzliche Leis-
tungsvereinbarung über 1.2 Mio. Franken) und der Spitex (zusätzliche Leistungsvereinbarung 
über 350’000 Franken) vom 1. April bis Ende 2026 weiterführen. Der Anteil der Gemeinde Sils 
beträgt 43’320 Franken (Alterszentren) und 12’635 Franken (Spitex). Weiter sind Liquiditätsre-
serven in Form von Darlehen von 4 Mio. Franken für die Alterszentren und von 1 Mio. Franken 
für die Spitex erforderlich. Der Anteil der Gemeinde Sils beträgt 144'400 Franken (Alterszentren) 
und 36'100 Franken (Spitex). Diese Liquiditätsreserve steht der «Sanadura» zur Verfügung, um 
in der Anfangsphase die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken, bis die Erträge eingehen. 

Im ersten Halbjahr 2026 wird in Verhandlungen mit möglichen Anbietern geklärt, ob Alterszen-
tren und Spitex an einen externen Betreiber übergeben werden können oder ob «Sanadura» 
den Betrieb selbst weiterführt. Die Beratungsstelle Alter + Gesundheit wird ab April 2026 von 
Pro Senectute Graubünden geführt. Dafür schliesst Pro Senectute mit «Sanadura» einen Dienst-
leistungsvertrag ab. Für die jährlichen Kosten von rund 50'000 Franken ist keine Abstimmungs-
vorlage erforderlich. 

Was passiert bei Ablehnung der vorstehenden Vorlagen?

Wenn die Abstimmungsvorlage 1 (öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura») abgelehnt wird, 
kann der Sanierungsplan gar nicht umgesetzt werden. Bei Ablehnung der Vorlage 1 müsste die 
SGO ihre Betriebstätigkeit endgültig einstellen und alle Betriebe liquidieren. Der Fortbestand der 
einzelnen Betriebsteile (Spital Oberengadin, Alterszentren und Spitex) ist von der Annahme der 
jeweiligen Leistungsvereinbarungen abhängig. Das Spital in Samedan würde endgültig geschlos-
sen. Wie die Gemeinden die Alterszentren und Spitex organisieren würden, ist unklar. 
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Mit der Zustimmung zu den vier Vorlagen wird die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und 
in eine neue zweckmässige Organisation überführt.

Empfehlung 

Der Gemeindevorstand empfiehlt Ihnen, den vier Vorlagen zuzustimmen.

Ausführliche Erläuterungen

2.1. Neuorganisation der Gesundheitsversorgungsregion

Das kantonale Krankenpflegegesetz (KPG) teilt den Kanton Graubünden in Gesundheitsversor-
gungsregionen ein. Es verpflichtet die Gemeinden in jeder Region, sich für die Gesundheitsver-
sorgung zweckmässig zu organisieren.

Bei der heutigen SGO ist das Verhältnis zwischen der SGO und den GVROE-Gemeinden nicht klar 
geregelt. Solange die SGO finanziell stabil war, war das kein Problem. Die Gemeinden beschlos-
sen die nötigen Finanzierungen jeweils einstimmig.

Seit mehreren Jahren hat die SGO jedoch finanzielle Schwierigkeiten. Dadurch wurde es immer 
schwieriger, Vorlagen zu erarbeiten, denen alle Gemeinden einstimmig zustimmen. Im Jahr 
2025 wurden zwei Vorlagen abgelehnt: Am 4. April 2025 scheiterte das Projekt Albula. Am 
4. November 2025 wurde die Übergangsfinanzierung abgelehnt.

Das zeigt: In einer Krise kann das Erfordernis der Einstimmigkeit den Handlungsspielraum stark 
einschränken. Damit wird auch die gesetzlich verlangte zweckmässige Organisation der Gesund-
heitsversorgung erschwert. Die heutige Situation lässt sich graphisch wie folgt darstellen:

Im Rahmen der Neuorganisation soll anstelle der SGO eine neue öffentlich-rechtliche selbstän-
dige Anstalt «Sanadura» gegründet werden (siehe Ziffer 2.2). Sie soll die Gesundheitsversorgung 
im Oberengadin künftig sicherstellen.

Das dafür nötige Gesetz regelt, anders als heute, auch klar das Verhältnis zwischen den GVROE-
Gemeinden und «Sanadura».

Künftig brauchen Vorlagen wie Leistungsvereinbarungen für die einzelnen Bereiche nicht mehr 
die Einstimmigkeit. Es gilt ein doppeltes Mehr der Trägergemeinden4:

▪ Mindestens die Hälfte der Trägergemeinden muss zustimmen.

▪ Gleichzeitig muss die Mehrheit der Stimmenden in den Trägergemeinden zustimmen.

4 Trägergemeinden sind alle Gemeinden, welche dem vorliegenden Gesetz zustimmen.

SGO

GVROE-Gemein-
den (11)

Abstimmung in Gemeinden 

(Einstimmigkeit erforderlich)
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Die Neuorganisation der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin ist ein Paradigmenwech-
sel. Die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» ist nicht in erster Linie als Betreiberin gedacht. 
Sie soll die benötigten Gesundheitsleistungen für die Region auf dem freien Markt beschaffen 
und den Trägergemeinden zur Verfügung stellen. Ihre Hauptaufgabe ist damit, Leistungen aus-
zuhandeln und einzukaufen.

«Sanadura» wird selbst kein Spital betreiben. Bei den Alterszentren und der Spitex wird eben-
falls geprüft, ob der Betrieb an einen externen Anbieter ausgelagert werden kann. Wenn sich 
kein geeigneter Betreiber findet, führt «Sanadura» die Alterszentren und die Spitex weiter.

Zu den Spitalleistungen siehe Ziffer 2.3, zu den übrigen Bereichen Ziffer 2.4.
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2.2. Gründung öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura»

2.2.1 Grundkonzept

Die SGO befindet sich derzeit in Nachlassstundung. Unabhängig davon, ob das Verfahren mit ei-
nem Nachlassvertrag oder mit einem Konkurs endet, wird die SGO voraussichtlich am Schluss li-
quidiert. Deshalb braucht es eine neue Organisation für die Gesundheitsversorgung im Oberen-
gadin.

Die GVROE-Gemeinden sind gemäss Krankenpflegegesetz verpflichtet, sich zweckmässig zu or-
ganisieren. Der vorliegende Gesetzesentwurf zur öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» soll 
diese zweckmässige Organisation schaffen.

Mit dem Gesetz wird nicht nur eine neue juristische Person gegründet. Es regelt auch klar das 
Verhältnis zwischen den Trägergemeinden und «Sanadura». Damit fällt das heutige Einstimmig-
keitserfordernis weg. Die Organisation wird so krisenfester und handlungsfähiger.

Zudem erhält «Sanadura» neue Organe. Diese sollen stärker nach Fachkompetenz zusammenge-
setzt sein (siehe Ziffer 2.2.3) und die Aufgaben sinnvoll verteilen.

2.2.2 Zweck und Arbeitsweise

Im Gegensatz zur heutigen SGO wird die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» kein Spital 
selbst betreiben. Sie beschafft die dafür nötigen Spitalleistungen bei Dritten. Mit der KSGR-
Gruppe liegt dazu eine Einigung vor. Das Konzept wird in Ziffer 2.3 näher erläutert.

Für die Langzeitpflege wurden mögliche Drittanbieter angefragt. Einige haben Interesse signali-
siert und prüfen eine Übernahme des Betriebs der beiden Alterszentren und der Spitex. Aktuell 
laufen dazu Detailabklärungen. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2026 soll feststehen, ob diese 
Leistungen an einen externen Anbieter vergeben werden können oder ob «Sanadura» die Al-
terszentren und die Spitex selbst weiterführt. Heute ist diese Frage deshalb noch offen (siehe 
Ziffer 2.4).

«Sanadura» soll bewusst flexibel ausgestaltet werden, damit sie auf künftige Entwicklungen re-
agieren kann. Denkbar sind zum Beispiel zusätzliche Aufgaben oder der Erwerb von betriebsnot-
wendigen Immobilien.

Zusammengefasst umfasst die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» folgende Aufgaben:

Einkauf von Spital-
dienstleistungen und 

Rettung

Betrieb oder Einkauf 
von Leistungen Al-

terszentrum

Betrieb oder Einkauf 
von Leistungen Spi-

tex

Betrieb oder Einkauf 
Leistungen Bera-

tungsstelle 
Alter & Gesundheit

Künftig mögliche Er-
weiterung der Aufga-

ben, möglicher Er-
werb von Immobilien
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2.2.3 Organe

Die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» wird von klar definierten Organen geführt und kon-
trolliert. Sie stellen sicher, dass die Trägergemeinden mitbestimmen können, dass die Anstalt 
professionell geführt wird und dass die Finanzen sowie die Einhaltung der Leistungsvereinbarun-
gen überprüft werden. Die wichtigsten Organe sind der Gesundheitsrat, der Verwaltungsrat, die 
Geschäftsprüfungskommission und die Revisionsstelle.

Gesundheitsrat

Der Gesundheitsrat vertritt die Trägergemeinden und ist gleichzeitig das oberste politisch-stra-
tegische Organ der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura».

Jede Trägergemeinde entsendet eine Delegierte oder einen Delegierten in den Gesundheitsrat. 
Die Stimmkraft richtet sich nach der Einwohnerzahl: Bis 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 
hat eine Gemeinde eine Stimme. Für je weitere 1000 Einwohnerinnen und Einwohner oder ei-
nen Bruchteil davon erhält sie eine zusätzliche Stimme. Keine einzelne Trägergemeinde darf 
mehr Stimmen haben als alle übrigen Trägergemeinden zusammen.

Die Aufgaben und Befugnisse des Gesundheitsrates sind in Art. 12 des Gesetzesentwurfs festge-
legt.

Eine Wahl bzw. eine Abstimmung über Sachvorlage ist angenommen, wenn sie mit der Mehrheit 
der gewichteten Stimmen und mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Gesundheitsra-
tes unterstützt werden (doppeltes Mehr). 

Gesundheitsrat 
(oberstes politisches-strategisches Organ) 

11 Personen 

Verwaltungsrat (VR)
(strategisch-operatives Organ) 

5-7 Personen 

VR-Ausschuss Al-
terspflege/

Spitex 

Geschäftsführung 
(falls operativer Betrieb)

Kontrollstellen
Geschäftsprüfungskommission

Revisionsstelle 

VR-Ausschuss Spi-
talleistungen
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Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat ist das oberste Führungsorgan der «Sanadura» auf strategisch-operativer 
Ebene. Er bereitet die strategischen Entscheide für den Gesundheitsrat vor und trägt die unter-
nehmerische Verantwortung.

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern. Er kann Ausschüsse bilden, die sich 
mit einzelnen Bereichen der Gesundheitsversorgung befassen.

Die Aufgaben des Verwaltungsrats sind in Art. 18 des Gesetzesentwurfs festgelegt.

Kontrollstellen (Geschäftsprüfungskommission und Revisionsstelle)

Die Geschäftsprüfungskommission prüft die gesamte Geschäftsführung des Verwaltungsrats, 
den Betrieb der «Sanadura» und die Einhaltung der Leistungsvereinbarungen.

Die Revisionsstelle prüft jährlich die Rechnungslegung und erstellt dazu einen Bericht zuhanden 
des Verwaltungsrats und des Gesundheitsrates.

2.2.4 Finanzierung

Die «Sanadura» finanziert sich über die Entschädigungen aus den Leistungsvereinbarungen, 
über beschlossene Beiträge sowie über Vorgaben aus übergeordnetem Recht, insbesondere aus 
dem Krankenpflegegesetz.

Vor allem bei den Alterszentren wird «Sanadura» mit unterschiedlichen Tarifen arbeiten. Be-
wohnerinnen und Bewohner, die vor dem Eintritt ins Alterszentrum keinen Wohnsitz in einer 
Trägergemeinde hatten, müssen deutlich höhere Tarife entrichten.

2.2.5 Einbezug Trägergemeinden und Entscheidfassung

Die Stimmberechtigten der Trägergemeinden entscheiden über die Aufgaben gemäss Art. 6 des 
Gesetzesentwurfs.

Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, gilt für Entscheide ein doppeltes Mehr: Es braucht 
die Zustimmung der Mehrheit der Trägergemeinden und gleichzeitig die Zustimmung der Mehr-
heit der Stimmenden. Die Vorlagen werden in allen Trägergemeinden am gleichen Termin an 
der Urne beschlossen.

2.2.6 Weitere Bemerkungen zum Gesetzesentwurf 

Dieses Gesetz tritt mit Zustimmung von mindestens sieben Gemeinden, welche zugleich auch 
der anteilsmässigen Einlage in das Dotationskapital gemäss Art. 29 Abs. 1 und dem anteilmässi-
gen Betriebsbeitrag gemäss Art. 29 Abs. 2 zugestimmt haben, und in denen zugleich die Mehr-
heit der ständigen Wohnbevölkerung der GVROE-Gemeinden ansässig ist, in Kraft.
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Die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» kommt zustande, wenn:

Das Gesetz gilt nur für jene Gemeinden, welche diesem Gesetz und der anteilsmässigen Einlage 
in das Dotationskapital zugestimmt haben. 

2.2.7 Folgen bei Ablehnung des Gesetzes

Wird diese Abstimmungsvorlage abgelehnt, kann der Sanierungsplan nicht umgesetzt werden. 
In diesem Fall werden alle SGO-Betriebe (Spital, Alterszentren, Spitex) endgültig geschlossen 
und liquidiert. Ob und wie die Alterszentren und die Spitex weitergeführt werden könnten, ist 
offen und nicht gesichert. Weder die Gemeinden noch der Kanton haben dafür eine gesetzliche 
Grundlage. Damit wäre die Gesundheitsversorgung im Oberengadin nicht mehr gewährleistet.

2.3 Leistungsvereinbarung Spital

2.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Leistungsvereinbarung stützt sich auf die Kantonsverfassung5 und das Krankenpflegegesetz 
(KPG). Die Kantonsverfassung verlangt, dass Kanton und Gemeinden für eine zweckmässige, 
wirtschaftliche und ausreichende medizinische Versorgung und Pflege sorgen. Das KPG weist die 
Aufgaben der Gesundheitsversorgung den Gesundheitsversorgungsregionen zu. Damit sind die 
GVROE-Gemeinden gesetzlich verpflichtet, diese Aufgaben in einer zweckmässigen Organisation 
wahrzunehmen.

Das KPG verlangt zudem, dass die Trägerschaften der Leistungserbringer den Gemeinden ein an-
gemessenes Mitspracherecht einräumen. Dazu schliesst die Gesundheitsversorgungsregion mit 
den Trägerschaften eine Leistungsvereinbarung ab.

Mit der vorliegenden Leistungsvereinbarung nehmen die GVROE-Gemeinden ihre Verantwor-
tung weiterhin wahr und sichern ihr Mitspracherecht gegenüber der öffentlich-rechtlichen An-
stalt «Sanadura». Dieses Mitspracherecht wird unter anderem dadurch gewährleistet, dass jede 
Trägergemeinde eine Delegierte oder einen Delegierten in den Gesundheitsrat wählt, das poli-
tisch-strategische Organ von «Sanadura».

5 BR 110.100

Zustimmung von min-
destens 7 der 11 

GVROE-Gemeinden.

In den zustimmenden Gemeinden muss mindes-
tens die Hälfte der ständigen Wohnbevölkerung

der GVROE-Gemeinden ansässig sein.
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2.3.2 Neue Leistungsvereinbarung

Konzept 

Die Leistungsvereinbarung soll «Sanadura» mit den nötigen finanziellen Mitteln ausstatten. So 
kann «Sanadura» im Interesse der Trägergemeinden die Spitalleistungen über einen Dienstleis-
tungsvertrag bei der KSGR-Gruppe einkaufen. «Sanadura» betreibt damit kein Spital selbst, son-
dern übernimmt die Rolle einer Einkaufsorganisation.

Die Leistungsvereinbarung wird zwischen den Trägergemeinden und «Sanadura» abgeschlossen. 
Anschliessend schliesst «Sanadura» den Dienstleistungsvertrag mit der KSGR-Gruppe ab.

Dienstleistungsvertrag

Nach der Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» schliesst diese mit der KSGR-
Gruppe einen Dienstleistungsvertrag ab. Da der SGO Ende März 2026 voraussichtlich die Liqui-
dität ausgeht, übernimmt die KSGR-Gruppe die Akutversorgung ab 1. April 2026 auf eigene 
Rechnung.

Zuerst wird ein Vertrag für die Übergangszeit vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 abge-
schlossen. Bis im Sommer 2026 soll eine mehrjährige Leistungsvereinbarung ausgearbeitet und 
vereinbart werden. Diese kommt voraussichtlich im Herbst 2026 zur Abstimmung und soll den 
Betrieb des Akutspitals langfristig sichern.

Der Dienstleistungsvertrag zwischen «Sanadura» und der KSGR-Gruppe sieht folgende Eck-
punkte vor: das medizinische Leistungsangebot umfasst weiterhin die Sicherstellung einer brei-
ten Notfallversorgung, eine IMC (Intensivüberwachungspflege) mit Überwachungsbetten und 
der Betreuungsmöglichkeit von schwer erkrankten oder schwer verletzten Patienten, die Ge-
burtshilfe, ambulante spezialärztliche Angebote (z.B. Sprechstunden Angiologie, Pneumologie, 
Onkologie) sowie eine Grundversorgung für notfallmässige und planbare Behandlungen.

Für den Dienstleistungsvertrag vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 ist ein Gesamtentgelt 
von 6.5 Mio. Franken vorgesehen. Dieser Betrag gilt als Kostendach. Die KSGR-Gruppe rechnet 
mit der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» nach den effektiven Kosten ab. Es ist damit 
der maximale Betrag, der für den Spitalbetrieb in dieser Zeit zur Verfügung steht. Hinzu kommen 
im Rahmen von Darlehen (befristet auf zwei Jahre) für die Bereitstellung der Liquidität 3.5 Mio. 
Franken.

Anstalt 
«Sanadura»

Träger-
gemeinden

Dienstleister

Leistungs-
Vereinbarung

Dienstleistungs-
Vereinbarung
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Sollten Gemeinden dem Gesetz und/oder der Leistungsvereinbarung Spital nicht zustimmen, fal-
len die Kosten dennoch an. Die Sanadura wird die Beträge bei diesen Gemeinden auf dem 
Rechtsweg einfordern. Die Trägergemeinden werden allfällig benötigte Mittel (übergangsweise) 
möglicherweise mittels Nachtragskrediten sprechen müssen. 

Die Grundstücke der SGO, darunter das Spitalgebäude in Samedan, gehören weiterhin zur Nach-
lassmasse. Die Sachwalterin hat grundsätzlich zugestimmt, das Spitalgebäude zur Miete zur Ver-
fügung zu stellen. Vorgesehen ist, dass «Sanadura» das Spital längerfristig mietet und es – pas-
send zur jeweiligen Leistungsvereinbarung – an den externen Dienstleister weitervermietet.

2.3.3 Folgen bei Ablehnung der Leistungsvereinbarung

Kommt diese Leistungsvereinbarung und/oder das Gesetz zur öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sa-
nadura» nicht zustande, fehlen die finanziellen Mittel für den Einkauf der Spitalleistungen. Die 
KSGR-Gruppe würde den Spitalbetrieb in diesem Fall nicht übernehmen können. Das Spital Obe-
rengadin würde endgültig geschlossen und liquidiert, weil weder der Kanton Graubünden noch 
die GVROE-Gemeinden über die nötigen finanziellen Kompetenzen für eine Weiterführung ver-
fügen.

2.4 Leistungsvereinbarungen übrige Betriebsteile (Alterszentren, Spitex, Beratungsstelle Al-
ter + Gesundheit)

2.4.1 Leistungsvereinbarung Alterszentren

Ab 1. April 2026 übernimmt die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» den Betrieb der Alters-
zentren «Du Lac» in St. Moritz und «Promulins» in Samedan. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Stimmberechtigten dem Gesetz zur Gründung von «Sanadura» zustimmen. Damit erhalten Mita-
rbeitende der SGO in den Alterszentren eine nahtlose Anschlusslösung. Auch die Bewohnerin-
nen und Bewohner werden ohne Unterbruch weiterbetreut, in der Regel durch die gleichen Be-
zugspersonen.

Die Grundstücke der Alterszentren gehören nicht der SGO. «Sanadura» wird die Alterszentren 
wie bisher die SGO mit langfristigen Mietverträgen weiter mieten und damit den Betrieb absi-
chern.

Gleichzeitig wurde geprüft, ob der Betrieb der Alterszentren mittelfristig an einen externen An-
bieter vergeben werden kann. Mehrere Anbieter haben grundsätzliches Interesse signalisiert. 
«Sanadura» wird nun mit diesen Interessenten abklären, ob eine Auslagerung betrieblich und 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Damit diese Abklärungen möglich sind und der Betrieb bis Ende 2026 
gesichert bleibt, wird eine ergänzende Leistungsvereinbarung für den Zeitraum vom 1. April 
2026 bis 31. Dezember 2026 vorgelegt. Auch diese Leistungsvereinbarung setzt voraus, dass 
«Sanadura» gegründet wird. Sie deckt das Betriebsdefizit und schafft Zeit, um eine mögliche 
Übergabe an einen externen Betreiber zu prüfen. Eine langfristige Lösung ab 1. Januar 2027 wird 
voraussichtlich im Herbst 2026 vorgestellt. Sie wird entweder eine Auslagerung oder den Weit-
erbetrieb durch «Sanadura» vorsehen.
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Für das Jahr 2026 besteht bereits eine Leistungsvereinbarung über 3 Mio. Franken. Das Betriebs-
defizit der Alterszentren ist in den letzten Jahren jedoch deutlich höher geworden. Gründe sind 
unter anderem eine zu tiefe Auslastung, Fachkräftemangel und hohe Kosten für temporäres Per-
sonal. Deshalb ist für das ganze Jahr 2026 eine zusätzliche Defizitgarantie von 1.6 Mio. Franken 
notwendig. Da «Sanadura» den Betrieb erst ab 1. April 2026 übernimmt, betrifft die ergänzende 
Leistungsvereinbarung nur den Zeitraum vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026. Dafür be-
trägt der zusätzliche Betrag 1.2 Mio. Franken. Hinzukommen als unverzinsliches Darlehen für die 
Sicherstellung der Liquidität für den Betrieb von 4 Mio. Franken (befristet bis Ende 2027). Details 
finden sich in der Leistungsvereinbarung.

2.4.2 Leistungsvereinbarung Spitex

Ab 1. April 2026 übernimmt die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» den Betrieb der Spitex. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Stimmberechtigten dem Gesetz zur Gründung von «Sanadura» 
zustimmen. Damit erhalten Mitarbeitende der SGO in der Spitex eine nahtlose Anschlusslösung. 
Die von der Spitex betreuten Personen werden ohne Unterbruch weiterbetreut, in der Regel 
durch die gleichen Mitarbeitenden.

Es wurde geprüft, ob der Spitexbetrieb mittelfristig an einen externen Anbieter ausgelagert wer-
den kann. Mehrere Anbieter haben grundsätzliches Interesse signalisiert. «Sanadura» wird diese 
Abklärungen vertiefen und mit den Interessenten prüfen, ob eine Auslagerung betrieblich und 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Damit diese Abklärungen möglich sind und der Betrieb bis Ende 2026 
gesichert bleibt, wird eine ergänzende Leistungsvereinbarung für den Zeitraum vom 1. April 
2026 bis 31. Dezember 2026 vorgelegt. Sie deckt das Defizit und schafft Zeit, um eine mögliche 
Übergabe an einen externen Betreiber zu prüfen. Eine langfristige Lösung ab 1. Januar 2027 wird 
voraussichtlich im Herbst 2026 vorgestellt. Sie wird entweder eine Auslagerung oder den Weit-
erbetrieb durch «Sanadura» vorsehen.

Für das Jahr 2026 besteht bereits eine Leistungsvereinbarung über 100’000 Franken. Das Defizit 
der Spitex ist gestiegen. Deshalb ist für das verkürzte Geschäftsjahr vom 1. April 2026 bis 31. De-
zember 2026 eine zusätzliche Defizitgarantie von 350’000 Franken notwendig. Hinzu kommt als 
unverzinsliches Darlehen für die Sicherstellung der Liquidität für den Betrieb von 1 Mio. Franken 
(befristet bis Ende 2027). Details finden sich in der Leistungsvereinbarung.

2.4.3 Folgen bei Ablehnung der Leistungsvereinbarungen

Sollten diese Leistungsvereinbarungen und/oder das Gesetz über die öffentlich-rechtliche An-
stalt «Sanadura» nicht zustande kommen, werden keine finanziellen Mittel für die Beschaffung 
der notwendigen Leistungen oder den Betrieb der Alterszentren und/oder der Spitex vorhanden 
sein. Wie die Gemeinden die Alterszentren und Spitex organisieren würden, ist unklar.
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2.5 Zuständigkeiten

Die Beschlussfassung über die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und regionalen Institu-
tionen liegt gemäss Art. 28 der Gemeindeverfassung in der Zuständigkeit der Gemeindever-
sammlung.

Ebenso liegt die Beschlussfassung über den Abschluss der Leistungsvereinbarungen «Spital», 
«Alterszentren» und «Spitex» aufgrund der Finanzkompetenz sowie der Zusammenarbeit mit 
regionalen Institutionen gemäss Art. 28 der Gemeindeverfassung in der Zuständigkeit der Ge-
meindeversammlung.

2.6 Empfehlung des Gemeindevorstandes

Das Krankenpflegegesetz (KPG) weist den Gesundheitsversorgungsregionen die Aufgaben der 
Gemeinden im Gesundheitsbereich zu, insbesondere Akutspitäler, Alterszentren, Spitex und Be-
ratungsstellen. Die GVROE-Gemeinden sind deshalb verpflichtet, sich zweckmässig zu organisie-
ren und Leistungsvereinbarungen abzuschliessen (Art. 9 KPG).

Die heutige Betreiberin, die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO), befindet sich in 
Nachlassstundung. Nach heutigem Stand ist der Betrieb nur noch bis Ende März 2026 gesichert. 
Danach kann er wegen fehlender Liquidität nicht weitergeführt werden.

Mit den vorliegenden Vorlagen soll die Gesundheitsversorgung neu organisiert und gewährleis-
tet werden, in dem für die einzelnen Bereiche eine langfristige Lösung gefunden werden. Dazu 
wird die öffentlich-rechtliche Anstalt «Sanadura» geschaffen. Sie soll stärker auf Fachkompeten-
zen abstützen und Gesundheitsleistungen möglichst auf dem freien Markt einkaufen. Das soll 
die Kosten senken und die Finanzierung für die Trägergemeinden besser planbar machen. Zu-
dem wird die heutige Einstimmigkeit durch ein doppeltes Mehr ersetzt. Dadurch soll «Sana-
dura» krisenfester und einfacher zu führen sein.

Wird das Gesetz zur Gründung von «Sanadura» abgelehnt, fehlen ab April 2026 die Grundlagen 
für den Weiterbetrieb der verschiedenen Angebote. Wird die Leistungsvereinbarung für das Spi-
tal abgelehnt, schliesst das Spital Oberengadin Ende März 2026 endgültig. Wird die Leistungs-
vereinbarung für Alterszentren und/oder Spitex abgelehnt, kann «Sanadura» diese Bereiche 
nicht weiterführen. Ein solcher Fall wäre aus gesundheitspolitischer, wirtschaftlicher und touris-
tischer Sicht nicht tragbar und ist zu vermeiden.

Aus diesen Gründen empfiehlt der Gemeindevorstand die Zustimmung zu allen vier Vorlagen.
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Anträge des Gemeindevorstandes

1. Zustimmung zum Gesetz über die Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» 
mit einem Gemeindeanteil von 90’250 Franken am Dotationskapital sowie einem Gemein-
deanteil von 18'050 Franken am Betriebsbeitrag.

2. Zustimmung zur Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Sils und der öffentlich-
rechtlichen Anstalt «Sanadura» über die Gewährung eines Beitrags von 234'650 Franken für 
den Betrieb des Spitals Samedan vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 sowie 126'350 
Franken als Darlehen.

3. Zustimmung zur Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Sils und der öffentlich-
rechtlichen Anstalt «Sanadura» über die Gewährung eines Beitrags von 43'320 Franken für 
den Betrieb der Alterszentren vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 sowie 144'400 Fran-
ken als Darlehen.

4. Zustimmung zur Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Sils und der öffentlich-
rechtlichen Anstalt «Sanadura» über die Gewährung eines Beitrags von 12'635 Franken für 
den Betrieb der Spitex vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 sowie 36'100 Franken als 
Darlehen.

Beilagen:

• Übersicht Finanzbedarf
• Gesetzesentwurf über die Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura»

Die Leistungsvereinbarung «Spital», «Alterszentren » und «Spitex» sind auf der Webseite der 
Gemeinde zu finden (Aktuell, Publikationen – Gemeindeversammlung vom 4. Februar 2026) 
oder können auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.
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Beilage 1: Finanzbedarf



19

Beilage 2: Gesetz 

Gesetz über die öffentlich-rechtliche Anstalt 

«Sanadura»

Gestützt auf Art. 87 Abs. 2 der Kantonsverfassung Graubünden, Art. 9 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes und Art. 50 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 59 des Gemeinde-
gesetzes des Kantons Graubünden errichten die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin gemäss den folgenden Bestimmungen eine gemein-
same öffentlich-rechtliche Anstalt
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I. Allgemeines

Art. 1  

Übertragung einer öffentlichen Aufgabe
1 Die diesem Gesetz und der entsprechenden Einlage in das Dotationskapital zustimmenden Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberen-
gadin (GVROE) (Trägergemeinden) errichten eine öffentlich-rechtliche Anstalt (Anstalt) und betrauen diese im Rahmen ihrer Zuständigkeit mit der 
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Oberengadin.
2 Die Rechtsstellung, die Organisation, die Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten der Anstalt richten sich nach diesem Gesetz.

Art.  2  

Rechtsform, Name und Sitz
1 Die Anstalt ist selbständig und verfügt über eigene juristische Persönlichkeit.
2 Die Anstalt wird unter dem Namen «Sanadura» geführt.
2 Sie hat ihren Sitz in Samedan und ist im Handelsregister eingetragen.

II. Zweck und Aufgaben
Art. 3  

Zweck und Aufgaben
1 Die Sanadura bezweckt die Sicherstellung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gesundheitsversorgung des Oberengadins. 
2 Sie erfüllt die ihr von den Trägergemeinden mittels Leistungsvereinbarungen übertragenen Aufgaben in allen Bereichen der Gesund-
heitsversorgung, mitunter Akutversorgung, Alterszentren und Spitex.
3 Sie kann mit öffentlichen oder privaten Anbietern im Bereich der Gesundheitsversorgung zusammenarbeiten und Aufgaben bzw. den 
Vollzug von Leistungsvereinbarungen unter ihrer Verantwortung auf andere Rechtsträger übertragen.
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Art. 4  

Grundsätze der Aufgabenerfüllung
1 Die Sanadura erbringt ihre Leistungen im Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung sowie nach der von ihr festgelegten Unterneh-
mensstrategie.
2 Die Strukturen der Anstalt richten sich nach den Bedürfnissen der Trägergemeinden bzw. nach den in den Leistungsvereinbarungen 
definierten Leistungszielen.
3 Die Sanadura ist so zu führen, dass die Leistungsvereinbarungen jederzeit erfüllt werden können.

III. Verhältnis zu den Trägergemeinden
Art. 5 

Trägergemeinden, Aufsicht
1 Als Trägergemeinden gelten jene Gemeinden, welche dem Gesetz und der anteilsmässigen Einlage in das Dotationskapital zugestimmt 
haben oder der Sanadura später beitreten und die anteilsmässige Einlage in das Dotationskapital geleistet haben.
2 Die Sanadura steht unter der Aufsicht der Trägergemeinden, welche diese Aufgabe insbesondere über den Gesundheitsrat wahrneh-
men.

Art. 6 

a) Gesamtheit der Stimmberechtigen der Trägergemeinden
1 In den Zuständigkeitsbereich der Gesamtheit der Stimmberechtigen der Trägergemeinden fallen:

1. Entscheid über Vorlagen und Geschäfte, die ihnen der Gesundheitsrat zum Entscheid vorgelegt hat
2. Entscheid über die Genehmigung von Leistungsvereinbarungen
3. Entscheid über Beiträge der Trägergemeinden an die Anstalt von mehr als CHF 500'000.00
4. Entscheid über die Kündigung und den Austritt aus der Anstalt gemäss Art. 31
5. Entscheid über die Auflösung der Anstalt gemäss Art. 32
6. Entscheid über die Änderung des vorliegenden Gesetzes gemäss Art. 35

2 Soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt, bedürfen die Entscheide der Zustimmung der Mehrheit der Trägergemeinden 
und der Mehrheit der Stimmenden.
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Art. 7 

b) Abstimmungsverfahren
1 Die Geschäfte werden in jeder Trägergemeinde am gleichen Termin zur Abstimmung gebracht (Urnenabstimmung). 
2 Der Gesundheitsrat stellt den Trägergemeinden die Botschaft, die Stimmzettel und allfällige ergänzende Unterlagen mindestens fünf 
Wochen vor dem Abstimmungstermin zu. 
3 Soweit dieses Gesetz keine Regelungen enthält, richtet sich das Verfahren nach den einschlägigen Bestimmungen der jeweiligen Trä-
gergemeinde. Subsidiär gilt das Gesetz über die Politischen Rechte im Kanton Graubünden mit den entsprechenden Ausführungserlas-
sen.
4 Das Stimmrecht der Einwohnerinnen und Einwohner in den Trägergemeinden richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der 
jeweiligen Wohnsitzgemeinde.
5 Der Gesundheitsrat bestimmt den Abstimmungstermin und das Abstimmungsbüro und regelt die weiteren organisatorischen Einzelhei-
ten.

Art. 8  

Gesundheitsrat 

a) Zusammensetzung, Teilnahme, Stimmrecht
1 Der Gesundheitsrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Trägergemeinden zusammen, welche diese gemäss den einschlä-
gigen Bestimmungen der jeweiligen Trägergemeinde wählen.
2 Die Stimmen einer Trägergemeinde werden im Gesundheitsrat jeweils von einer Person vertreten. 
3 Die Gemeinden sind angehalten, ihr nominiertes Mitglied in die Sitzungen zu delegieren und nur in begründeten Ausnahmefällen eine Ersatzper-
son

zu entsenden.
4 Die Mitglieder sind gehalten, an den Sitzungen des Gesundheitsrates teilzunehmen. Begründete Abwesenheiten sind dem Vorsitzenden bzw. dem 
Sekretariat rechtzeitig mitzuteilen.
5 Ist ein Mitglied an der Teilnahme einer Sitzung verhindert, teilt die betreffende Gemeinde die Ersatzperson dem Vorsitzenden bzw. dem Sekreta-
riat rechtzeitig vor der Sitzung mit.
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6 Jede Trägergemeinde hat bis 1’000 Einwohnerinnen und Einwohner Anspruch auf eine Stimme. Pro weitere 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner 
oder einen Bruchteil davon erhält die entsprechende Gemeinde eine zusätzliche Stimme. Eine einzelne Trägergemeinde darf nicht über mehr Stimmen 
verfügen als die Gesamtheit der übrigen Trägergemeinden.
7 Die Gewichtung der vertretenen Gemeindestimmen erfolgt anhand der Einwohnerinnen- und Einwohnerzahl (ständige Wohnbevölkerung) gemäss 
jeweils letztverfügbarer amtlicher Bevölkerungsstatistik STATPOP (gewichtete Stimmen).

Art. 9  

b) Stellung
1 Der Gesundheitsrat ist das oberste politisch-strategische Organ der Sanadura.
2 Die Mitglieder des Gesundheitsrates sind nicht an Beschlüsse und Weisungen des Gemeindevorstandes gebunden.
3 Sie sind für einen sach- und zeitgerechten Informationsaustausch mit der von ihnen vertretenen Gemeinde besorgt.

Art. 10 

c) Einberufung
1 Unter Angabe wenigstens des Ortes, des Datums, der Zeit und der zu behandelnden Traktanden, wird der Gesundheitsrat vom Vorsit-
zenden in der Regel mindestens 20 Tage im Voraus zur Sitzung eingeladen. 
2 Der Gesundheitsrat kommt so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern oder wenn mindestens drei Mitglieder eine Sitzung verlan-
gen. 
3 Zwecks Genehmigung des Budgets sowie der Jahresrechnung und des Jahresberichts tagt der Gesundheitsrat wenigstens zweimal 
jährlich.

Art. 11  

d) Beschlussfähigkeit
1 Jede ordnungsgemäss einberufene Sitzung des Gesundheitsrates ist wahl- und beschlussfähig.
2 Eine Wahl ist erfolgt bzw. Abstimmungen über Sachvorlagen sind angenommen, wenn sie mit der Mehrheit der gewichteten Stimmen 
und der Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Gesundheitsrates unterstützt werden (doppeltes Mehr). Bei Stimmengleichheit ist das 
Geschäft abgelehnt, bei Wahlen entscheidet das Los.
3 Unter Vorbehalt der Bestimmungen über den Ausstand ist jedes Mitglied des Gesundheitsrates zur Abgabe der Stimme verpflichtet. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende stimmt mit.
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4 Die vom Gesundheitsrat erlassene Geschäftsordnung enthält weitere Verfahrensvorschriften. 

Art. 12  

e) Aufgaben und Befugnisse
1 Dem Gesundheitsrat stehen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu:

1. Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden und deren/dessen Stellvertreterin oder deren/dessen Stellvertreters des Gesundheitsrates
2. Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und deren Décharge
3. Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Genehmigung des Budgets, der Jahresrechnung und des Jahresberichts sowie des Finanzplans
6. Erlass einer Geschäftsordnung für den Gesundheitsrat, Erlass von Tarifreglementen und eines Organisationsreglements für die Anstalt 

auf Antrag des Verwaltungsrats sowie allfällig weiterer notwendiger Erlasse 
7. Vorbereitung, Festlegung und Verabschiedung der Leistungsvereinbarungen zwischen den Trägergemeinden und der Sanadura zuhan-

den der Trägergemeinden mit direkter Antragstellung an die Stimmberechtigten der Trägergemeinden
8. Genehmigung der Anstaltsstrategie auf Antrag des Verwaltungsrats
9. Festlegung der Eignerstrategie der Trägergemeinden unter Einbezug des Verwaltungsrats 

2 Der Gesundheitsrat vertritt die Anstalt gegenüber der Regierung des Kantons Graubünden und gegenüber den Trägergemeinden der 
GVROE im Bereich der Gesundheitsversorgung.
3 Der Gesundheitsrat kann einen Fachbeirat mit drei bis fünf Fachleuten insbesondere aus den Fachgebieten Medizin, Pflege und Finan-
zen einsetzen. 
4 Der Gesundheitsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden, die sich mit einzelnen Bereichen der Gesundheitsversorgung befassen.
5 Überdies kann der Gesundheitsrat Arbeitsgruppen zur Vorberatung einzelner Geschäfte einsetzen.
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IV. Organisation 
Art. 13  

Organe

 1 Die Sanadura besteht aus folgenden Organen:

a) Gesamtheit der Stimmberechtigten der Trägergemeinden
b) Gesundheitsrat
c) Verwaltungsrat
d) Geschäftsleitung
e) Geschäftsprüfungskommission
f) Revisionsstelle

2 Der Gesundheitsrat kann auf die Einsetzung einer Geschäftsleitung bzw. von Geschäftsleitungen verzichten. 

Art. 14  

a) Verwaltungsrat 

1. Zusammensetzung und Konstituierung
1 Der Verwaltungsrat setzt sich aus fünf bis sieben Mitgliedern zusammen. 
2 Er kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden, die sich mit einzelnen Bereichen der Gesundheitsversorgung befassen.
3 Zwecks Vorbereitung, Bearbeitung oder Umsetzung bestimmter Geschäfte kann der Verwaltungsrat überdies Fachkommissionen ein-
setzen.
4 Neben der Verwaltungsratspräsidentin oder dem Verwaltungsratspräsidenten gehören dem Verwaltungsrat zwei bis vier weitere Fach-
leute, insbesondere aus dem Gesundheits- und Finanzbereich, an. 
5 Zwei Vertreter gehören dem Vorstand einer Trägergemeinde an, wobei sie nicht dem Vorstand derselben Gemeinde angehören dürfen. 
Sie dürfen nicht gleichzeitig ihre Gemeinde als Mitglied im Gesundheitsrat vertreten.
6 Mit Ausnahme der Präsidentin oder des Präsidenten konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst.
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Art. 15  

2. Stellung
1 Der Verwaltungsrat ist das oberste strategisch-operativ tätige Führungsorgan der Sanadura. In dieser Funktion beantragt er dem Ge-
sundheitsrat die strategischen Entscheide und trägt die unternehmerische Verantwortung.
2 Er vertritt die Sanadura unter Vorbehalt der Befugnisse des Gesundheitsrates gemäss Art. 12 Abs. 2 nach aussen. 
3 In Abstimmung mit der Geschäftsordnung des Gesundheitsrates regelt das Organisationsreglement unter anderem die näheren Unter-
schrifts- und Vertretungsbefugnisse für die Anstalt.

Art. 16  

3. Amtszeit
1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden auf eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Amtsdauer beginnt jeweils am 1. April.
2 Die Wiederwahl der Vertreter aus den Vorständen der Trägergemeinden richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften der betreffen-
den Trägergemeinde. Mit ihrem Ausscheiden aus dem Gemeindevorstand endet auch ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. 
3 Die Wiederwahl der übrigen Mitglieder ist zweimal zulässig, d.h. die maximale Amtsdauer beträgt 12 Jahre. 
4 Neugewählte Mitglieder treten in die Amtszeit der ersetzten Mitglieder ein mit Beginn der ordentlichen Amtszeit am folgenden 1. April.

Art. 17  

4. Einberufung, Beschlussfähigkeit
1 Jede ordnungsgemäss einberufene Verwaltungsratssitzung ist wahl- und beschlussfähig, sofern mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist.
2 Eine Wahl ist erfolgt bzw. Abstimmungen über Sachvorlagen sind angenommen, wenn sie von einer Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
unterstützt werden.
3 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin oder der Präsident, bei Wahlen das Los.
4 Das Organisationsreglement enthält weitere Verfahrensvorschriften. 
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Art. 18  

5. Aufgaben und Befugnisse
1 Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Gegebenenfalls Wahl einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers bzw. von Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern und der 
weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung, worunter die Stellvertretung der Geschäftsführung

2. Erarbeitung der Anstaltsstrategie zuhanden des Gesundheitsrates
3. Verabschiedung des Budgets, der Jahresrechnung und des Jahresberichts zuhanden des Gesundheitsrates
4. Ausgestaltung des Rechnungswesens sowie der Finanzplanung zuhanden des Gesundheitsrates
5. Erlass von Grundsätzen für die Einführung eines internen Kontrollsystems
6. Vorbereitung und Antragstellung an den Gesundheitsrat für den Erlass eines Tarifreglements und eines Organisationsreglements sowie 

weiterer Geschäfte mit Vorberatungspflicht und Antragsrecht zuhanden des Gesundheitsrates wie bspw. den Abschluss von Leistungs-
vereinbarungen

7. Entscheid über die Auslagerung von Aufgaben gemäss Art. 3 Abs. 3 auf Dritte 
8. Regelmässige Berichterstattung an den Gesundheitsrat in wichtigen Angelegenheiten und auf zweckmässige Weise
9. Ausführung der Beschlüsse des Gesundheitsrates
10. Genehmigung der von der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern erlasse-

nen Ausführungsbestimmungen betreffend die Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung 
11. Aufsichts- und Weisungsbefugnisse gegenüber der Geschäftsleitung  

2 Im Übrigen verfügt der Verwaltungsrat über sämtliche Befugnisse, die nicht durch dieses Gesetz ausdrücklich einem anderen Organ 
übertragen sind. 

Art. 19  

b) Geschäftsleitung

1. Zusammensetzung, Unvereinbarkeit
1 Die Geschäftsleitung bzw. die Geschäftsleitungen setzen sich aus der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer (CEO) und weiteren 
Mitgliedern zusammen.
2 Die Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. der Geschäftsleitungen dürfen nicht gleichzeitig dem Verwaltungsrat angehören.
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Art. 20

2. Stellung
1 Die Geschäftsleitung bzw. die Geschäftsleitungen sind das operativ tätige Organ der Sanadura.

Art. 21

3. Aufgaben und Befugnisse
1 Die Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung bzw. der Geschäftsleitungen richten sich nach dem vom Gesundheitsrat definierten 
Aufgabenbereich bzw. nach den vom Verwaltungsrat erlassenen Ausführungsbestimmungen. 

Art. 22  

c) Geschäftsführung  

1. Stellung
1 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist bzw. die Geschäftsführerinnen oder die Geschäftsführer sind das oberste operative 
Führungsorgan der Anstalt. 
2 Sie oder er führt bzw. sie führen die Geschäftsleitung und sind in dieser Funktion verantwortlich für die operative Leitung (Innenverhält-
nis).
3 Bei Verhinderung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers übernimmt die Stellvertreterin oder der Stellvertreter deren oder 
dessen Aufgaben.

Art. 23  

2. Aufgaben und Befugnisse
1 Der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführerinnen oder den Geschäftsführern obliegen insbesondere 
folgende Aufgaben und Befugnisse:

1. Vorschläge für die Wahl von Mitgliedern der Geschäftsleitung zuhanden des Verwaltungsrats
2. Zusammen mit dem Verwaltungsrat Sicherstellung der vom Gesundheitsrat festgelegten strategischen Ausrichtung
3. Erlass von Ausführungsbestimmungen betreffend die Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung zur Genehmigung zuhanden des 

Verwaltungsrats
4. Auf Einladung des Verwaltungsrats Teilnahme an dessen Sitzungen mit beratender Stimme
5. Vorbereitung und Leitung der Sitzungen der Geschäftsleitung
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6. Vertretung der Geschäftsleitung nach innen und aussen
2 Die weiteren Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus den vom Verwaltungsrat genehmigten Ausführungsbestimmungen.

Art. 24  

d) Geschäftsprüfungskommission  

1. Zusammensetzung
1 Die Geschäftsprüfungskommission setzt sich aus drei bis fünf Mitgliedern zusammen. 
2 Aus derselben Gemeinde kann nicht gleichzeitig mehr als ein Mitglied in der Geschäftsprüfungskommission Einsitz nehmen. 

Art. 25  

2. Aufgaben und Befugnisse
1 Der Geschäftsprüfungskommission obliegt die Überprüfung der gesamten Geschäftsführung des Verwaltungsrats, des Betriebs der Sa-
nadura und die Einhaltung der Leistungsvereinbarungen.
2 Sie erstellt jährlich einen Bericht zuhanden des Verwaltungsrats bzw. des Gesundheitsrates.

Art. 26 

 e) Revisionsstelle
1 Die Revisionsstelle prüft jährlich die Rechnungslegung und erstellt einen Bericht zuhanden des Verwaltungsrats bzw. des Gesundheits-
rates.
2 Die Aufgaben richten sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts. 

V. Finanzielles
Art. 27  

Finanzierung
1 Die Sanadura finanziert sich nach den je in den einzelnen Leistungsvereinbarungen vereinbarten Entschädigungen, den beschlossenen 
Beiträgen und den in der übergeordneten Gesetzgebung, insbesondere dem Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der 
Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz), enthaltenen Bestimmungen. 
2 Demnach werden die Leistungen im Wesentlichen durch Beiträge aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, der Kostenbetei-
ligung der Leistungsbezüger sowie aus kantonalen und kommunalen Leistungsbeiträgen gemäss Krankenpflegegesetz finanziert. 
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3 Die Verteilung der von den Trägergemeinden zu leistenden Beiträge richtet sich nach dem jeweils aktuellen Regionenschlüssel ohne 
die Gemeinde Bregaglia.

Art. 28  

Budget, Jahresrechnung und Jahresbericht
1 Die Sanadura führt eine eigenständige Rechnung. Der Finanzhaushalt hat der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu 
entsprechen.
2 Das Budget, die Jahresrechnung und der Jahresbericht sind den Trägergemeinden und den Mitgliedern des Gesundheitsrates mindes-
tens 10 Tage vor der Sitzung des Gesundheitsrates zuzustellen. 

Art. 29  

Dotationskapital, Eigenkapital und Betriebsbeitrag
1 Die dem Gesetz zustimmenden beziehungsweise die der Anstalt nachträglich beitretenden Gemeinden richten der Anstalt bei deren 
Gründung bzw. beim nachträglichen Beitritt ein Dotationskapital in Höhe von CHF 2.5 Mio. aus.
2 Für das verkürzte Geschäftsjahr 2026 leisten die zustimmenden beziehungsweise die der Anstalt im Jahr 2026 nachträglich beitretenden 
Gemeinden einen Betriebsbeitrag von CHF 500'000.
3 Die Verteilung auf die Trägergemeinden richtet sich nach dem bei der Gründung der Anstalt aktuellen Regionenschlüssel ohne die 
Gemeinde Bregaglia.
4 Das Eigenkapital der Anstalt ist in der Bilanz auszuweisen.

VI. Haftung
Art. 30  

Haftung
1 Für die Verbindlichkeiten haftet in erster Linie das Anstaltsvermögen.
2 Subsidiär haften die Trägergemeinden für die Verbindlichkeiten der Anstalt solidarisch. Die interne Haftung richtet sich nach dem jeweils 
geltenden Regionenschlüssel ohne die Gemeinde Bregaglia. 

VII.  Kündigung und Auflösung
Art. 31 
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Kündigung
1 Jede Trägergemeinde kann unter Wahrung einer Kündigungsfrist von drei Jahren auf das Jahresende aus der Anstalt austreten, erst-
mals per Ende 2036.
2 Eine austretende Gemeinde hat keinen Anspruch auf Rückerstattung ihres Anteils am Dotationskapital oder Entschädigungen irgend-
welcher Art. 
3 Von der austretenden Gemeinde bereits eingegangene Verpflichtungen gegenüber der Sanadura werden von der Kündigung nicht 
berührt.

Art. 32  

Auflösung
1 Für die Auflösung der Anstalt ist die Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden und von zwei Dritteln der Trägergemeinden erforderlich. 
2 Bei der Auflösung der Anstalt wird deren Anstaltsvermögen, soweit die Erfüllung des Anstaltszwecks nicht von einem anderen geeigneten 
Rechtsträger übernommen wird, durch einen vom Gesundheitsrat zu bestimmenden Sachwalter liquidiert. 
3 Ein nach Tilgung der Verbindlichkeiten verbleibender Gewinn oder Verlust wird unter den Trägergemeinden nach dem jeweils aktuellen 
Regionenschlüssel ohne die Gemeinde Bregaglia verteilt. 

VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Art. 33  

Errichtung der Sanadura 
1 Die Sanadura als öffentlich-rechtliche Anstalt entsteht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Art. 34 

Nachträglicher Beitritt 
1 Nach Inkrafttreten des Gesetzes kann eine ablehnende Gemeinde nachträglich jederzeit unter Zustimmung zum vorliegenden Gesetz 
der Sanadura beitreten. Dabei hat sie sich am Dotationskapital sowie bei einem Beitritt im Jahre 2026 am Betriebsbeitrag anteilsmässig 
gemäss dem aktuellen Regionenschlüssel ohne die Gemeinde Bregaglia zu beteiligen.

Art. 35  

Änderung
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1 Änderungen des vorliegenden Gesetzes erfordern die Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden und die Zustimmung der Mehrheit der 
Trägergemeinden.

Art. 36  

Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz tritt mit Zustimmung von mindestens sieben Gemeinden, welche zugleich auch der anteilsmässigen Einlage in das Do-
tationskapital gemäss Art. 29 Abs. 1 und dem anteilmässigen Betriebsbeitrag gemäss Art. 29 Abs. 2 zugestimmt haben, und in denen 
zugleich die Mehrheit der ständigen Wohnbevölkerung der GVROE-Gemeinden gemäss jeweils letztverfügbarer amtlicher Bevölkerungs-
statistik STATPOP ansässig ist, in Kraft.
2 Das Gesetz gilt nur für jene Gemeinden, welche diesem Gesetz und der anteilsmässigen Einlage in das Dotationskapital zugestimmt 
haben.



3. Leistungsvereinbarung Frühe Förderung Oberengadin

Die Gemeinden des Oberengadins haben beschlossen, die frühe Förderung von Kindern im Alter 
von 0 bis 6 Jahren gemeinsam weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Die ersten Lebens-
jahre sind entscheidend für die Bildungs- und Entwicklungschancen eines Kindes. Die Situations-
analyse hat gezeigt, dass im Oberengadin viele engagierte Angebote bestehen, diese aber teil-
weise wenig sichtbar, unterschiedlich zugänglich und noch wenig miteinander verbunden sind. 

Ziel der Strategie und der Leistungsvereinbarung ist es, allen Familien einen bedarfsgerechten 
Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten zu ermöglichen, die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Fachstellen zu stärken, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und die Chancen-
gleichheit der Kinder vor dem Schuleintritt zu erhöhen. Die regionale Strategie baut auf der kan-
tonalen Strategie Frühe Förderung auf und orientiert sich an den fünf Handlungsfeldern: Ange-
botsportfolio, Vernetzung, Information & Sensibilisierung, Rahmenbedingungen & Qualität so-
wie Steuerung.

Zu diesem Zweck soll ab 2026 eine regionale Koordinationsstelle betrieben werden, welche von 
Pro Junior Graubünden geführt wird. Die Koordinationsstelle übernimmt die zentrale Steuerung, 
Vernetzung und Weiterentwicklung der Angebote im Frühbereich. Die Koordinationsstelle arbei-
tet eng mit Gemeinden, Fachpersonen, Eltern und bestehenden Angeboten zusammen. Sie 
dient als Anlaufstelle für Fragen zur frühen Kindheit, organisiert Vernetzungstreffen und unter-
stützt Übergänge, zum Beispiel vom Frühbereich in die Schule. Die Leistungen umfassen insbe-
sondere Information und Sensibilisierung, die Koordination der Akteure aus Bildung, Gesundheit 
und Sozialem sowie die Umsetzung und Begleitung von Projekten gemäss der regionalen Strate-
gie Frühe Förderung Oberengadin 2026–2029. 

Die Gemeinden finanzieren den Betrieb der Koordinationsstelle für die nächsten vier Jahre ge-
meinsam mit jährlich CHF 70’000. Die Verteilung richtet sich nach dem jeweils aktuellen Regio-
nenschlüssel ohne die Gemeinde Bregaglia. Der Kostenanteil für die Gemeinde Sils beträgt somit 
rund CHF 2'500 pro Jahr. Pro Junior Graubünden legt jährlich Rechenschaft über die geleistete 
Arbeit und den Einsatz der Mittel ab und sorgt damit für Transparenz und Qualität. 

Die Leistungsvereinbarung und die Situationsanalyse/Strategie sind auf der Webseite der Ge-
meinde zu finden (Aktuell, Publikationen – Gemeindeversammlung vom 4. Februar 2026) oder 
können auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Antrag des Gemeindevorstandes

Zustimmung zur Leistungsvereinbarung Frühe Förderung Oberengadin zwischen den Gemeinden 
und Pro Junior Graubünden und damit Zustimmung zu einem jährlichen Beitrag von rund 
CHF 2'500.



34

4. Infos zum Budget 2026

An der Gemeindeversammlung vom 22. Dezember 2025 wurde das Budget 2026 mit einem Defi-
zit von CHF 828‘000 verabschiedet. Zur Erreichung wurde eine globale Budgetanpassung im Um-
fang von CHF 551‘500 beschlossen und dem Gemeindevorstand der Auftrag erteilt für entspre-
chende Massnahmen. 

Der Gemeindevorstand hat umgehend die notwendigen Arbeiten aufgenommen und wird über 
den aktuellen Stand informieren.

5. Varia
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